
Um dennoch die Vorteile
eines Betriebsrates aufzu-
zeigen und um Entschei-
dungshilfen für die in
diesem Frühjahr stattfin-
denden Betriebsrats-
wahlen zu geben, nachfol-
gend die wichtigsten Auf-

gaben im Überblick. Vielleicht heißt es dann
anschließend: 
„Betriebsrat – gut, dass wir einen haben
(werden), auch, wenn wir ihn (noch) nicht
brauchen“.
Welche Rechte/Aufgaben hat ein Betriebsrat
nach dem Betriebsverfassungsgesetz?

· Der Betriebsrat ist zunächst und vor allem,
Interessensvertreter der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer.

· Als allgemeine Aufgabe hat der Betriebsrat
darüber zu wachen, dass die Gesetze, Ver-
ordnungen, Unfallverhütungsvorschriften,
Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen
durchgeführt und eingehalten werden;
Der Betriebsrat bestimmt auch mit, das
heißt, dass die Maßnahme vom Arbeitgeber
ohne Zustimmung des Betriebsrates nicht
durchgeführt werden kann, bei Überstun-
den, bei der Urlaubsplanung etc..

· Bei einer Betriebsänderung (z. B. Stillegung)
kann der Betriebsrat die Aufstellung eines
Sozialplanes fordern, um so wirtschaftliche
Nachteile, über die Zahlung von Abfindun-
gen, oder weitere Maßnahmen, wie z.B. die
weitere Überlassung von Werkswohnungen,
Wiedereinstellungsklauseln etc., abzumil-
dern. 

· Besonderes Gewicht fällt dem Betriebsrat in
der Insolvenz (früher, Konkurs) zu. Hier kann
er für die betroffenen Arbeitnehmer, ge-
genüber dem Insolvenzverwalter, einen Aus-
gleich oder die Milderung von wirtschaft-
lichen Nachteilen, erreichen. Besteht kein
Betriebsrat, gehen die Betroffenen Arbeit-
nehmer meist leer aus.

· Der Betriebsrat hat bei jeder Einstellung,
Eingruppierung, Umgruppierung und Verset-
zung mitzubestimmen.

· Der Betriebsrat muss vor jeder Kündigung
angehört werden. Er kann der Kündigung
widersprechen.  

· Darüber hinaus können Betriebsräte nicht
nur reaktiv, sondern auch gestalterisch tätig

werden, dass heißt , dass sie Dinge schon im
Vorfeld gemeinsam mit dem Arbeitgeber, im
Konsens, regeln, damit es erst gar nicht zu
Unstimmigkeiten oder gar Konflikten kommt.

Wann und wie wird ein Betriebsrat gewählt?

· In Betrieben mit in der Regel mindestens
fünf wahlberechtigten Arbeitnehmern kön-
nen Betriebsräte gewählt werden. Wahlbe-
rechtigt sind alle Arbeitnehmer, die das 
18. Lebensjahr vollendet haben. Durch die
(neue) Wahlordnung ist ein vereinfachtes
Wahlverfahren für Kleinbetriebe (5–50 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter) in Kraft getre-
ten. Die Unterscheidung zwischen Arbeiter
und Angestellten ist aufgehoben worden.
Alle Arbeitnehmer wählen den Betriebsrat
jetzt gemeinsam, in einem vereinfachten
Wahlverfahren. 
Dieses Wahlverfahren wird demokratischen
Grundsätzen gerecht: Jeder hat das Recht
und die Möglichkeit Vorschläge zu machen.
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von
Leiharbeitsfirmen haben ein Wahlrecht,
wenn sie länger als drei Monate im Betrieb
arbeiten. Das Geschlecht, das im Betrieb in
der Minderheit ist, muss anteilig im Betriebs-
rat berücksichtigt werden. 

· Das im letzten Jahr neu in Kraft getretene Be-
triebsverfassungs- Reformgesetz eröffnet dar-
über hinaus neue Möglichkeiten und Rechte,
um noch effizienter als bisher, den veränder-
ten Bedürfnissen der Menschen in der Gesell-
schaft und Wirtschaft, ebenso im Betrieb als
Ort des sozialen Miteinanders, gerecht zu
werden.

Auch bei Arbeitgebern setzt sich immer mehr
die Erkenntnis durch, dass Betriebe mit einem
Stück Demokratie den Betrieben mit Kom-
mandosystem überlegen sind. Entscheidun-
gen werden besser akzeptiert, wenn die Ar-
beitnehmer und ihre Vertretungen an der Aus-
arbeitung beteiligt waren und sie sich besser
mit ihrer Arbeit identifizieren. „Motiviertere
Menschen sind ein Wettbewerbsvorteil“, so
der frühere Arbeitsdirektor von VW, Briam.
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„Betriebsrat – brauchen wir nicht, wir regeln das selbst“
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Vorsicht Mitglieder – untersagte
Gewerbeausübung
Reinhard Witt, Alter Kirchweg 1,
53562 St. Katharinen
Aufgrund der Bestimmung des §35
der Gewerbeordnung wurde oben ge-
nanntem Gewerbetreibenden jede
selbstständige gewerbliche Tätigkeit
untersagt. Weiter wurde auch jegliche
künftige Tätigkeit als Vertretungsbe-
rechtigter eines Gewerbebetreibenden
oder als mit der Leitung eines Gewer-
bebetriebs beauftragten Person unter-
sagt. Der Bescheid ist am 25.09.2001
bestandskräftig geworden.  

Gewerkschaftsbeitrag
Der Beitrag für 2001 ist auf einer zu-
sätzlichen Umschlagseite am Rücken
des Dezember-Grundstein quittiert.
Nicht gemerkt und der Grundstein ist
schon in der Recyclung? 
Kein Problem: Die Mitarbeiterinnen in
unseren Service-Büros stellen selbst-
verständlich Quittungen aus. Außer-
dem nehmen die Finanzämter auch ei-
nen Kontoauszug an, auf dem die Ab-
buchung steht.
Mitglieder, die ab dem 1. November
eingetreten sind, haben die Quittung
nicht mit dem Grundstein erhalten.
Die kommt automatisch mit der Post.

Änderung der Pfändungsfreigrenzen
Die Pfändungsfreigrenze für Löhne und
Gehälter werden erstmals seit 1992
angehoben und liegen über dem
Sozialhilfesatz. Das Gesetz soll zum
01.01.2002 in Kraft treten. 
Maßstab für die Erhöhung ist insbe-
sondere die Entwicklung der Lebens-
haltungskosten und der Regelsätze
nach dem Bundessozialhilfegesetz.
Durch eine Dynamisierungsregelung
sollen die Pfändungsfreigrenzen künf-
tig automatisch entsprechend der Ent-
wicklung des steuerlichen Grundfrei-
betrages angehoben werden. 
Auch das Verfahren zur Festsetzung
des pfändbaren Eigentums soll verein-
facht werden. 
Die Anhebung der Pfändungsfreigren-
zen auf ein der heutigen Zeit entspre-
chendes Nieveau soll insbesondere
dafür sorgen, das Schuldnern das
Existenzminimum erhalten bleibt und
für sie ein Anreiz besteht, Einkommen
zu erzielen und nicht von der Sozial-
hilfe zuleben. 
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